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stiegen. Bombay bezog für 11,5 Millionen, Birma, dessen
Seidenverbrauch einen besondern Zuwachs aufweist, 5,4
Millionen. Fast neun Zehntel der reinseidenen Gewebe
wurden aus China und Japan importiert und macht nament-
lieh die japanische Ausfuhr Fortschritte. Aus deutschen
Häfen wurden Seidenwaren im Wert von 546,900 Rupien
verschifft.

Für die schweizerische Ausfuhr nach Brittisch-
Indien im Jahr 1904, weist unsere Handelsstatistik folgende
Zahlen auf:

Reinseidene Gewebe Fr. 350,500
Halbseidene Gewebe „ 411,800
Shawls und Tücher „ 1,400
Bänder „ 117,200

Zollwesen.
Vereinigte Staaten von Nordamerika. —

Undichte Webwaren aus Seide, 45 cm. breit,
mit dichtgewebteu Kanten von der Farbe des Grund-
gewebes, die als Schleier verwendet oder zu Schleiern
verarbeitet werden, sind nach § 390 dos Tarifes mit 60

Prozent ad valorem zu verzollen.
Undichte seidene Webwaren im Stück, 54

cm. breit, mit Kauten oder Salbändern von der Farbe des

Grundgewebes, die unter den Namen „Seideuchiffon, Mous-

seline, Mousselineseide" in den Handel kommen, sind nicht
als Schleierstoffe, sondern nach § 387 des Tarifs zu ver-
zollen.

Baumwollenstoff, in den durch andere als die

gewöhnlichen Kett- und Schussfäden Figuren aus Seide
eingewebt sind, ist nach § 311 des Tarifes zu verzollen.

Schweizerische Aus- und Einfuhr von

gefärbten Seiden in den Jahren 1903 und 1904.
Aus den Erleichterungen, die der Veredlung«-

verkehr, d. h. die zollfreie Einfuhr ausländischer Waren
zur weiteren Verarbeitung und Wiederausfuhr (aktiver
Veredlungsverkehr), unter Beobachtung gewisser Formali-
täten bietet, hat die schweizerische Seidenfärberei im
letzten Jahre wiederum grosse Vorteile gezogen. Während
Deutschland, Italien, Oesterreich-Ungarn und die Schweiz
sich gegenseitig die Vergünstigungen des Veredlungsver-
kehrs einräumen, ist es im Interesse unserer Färberei
zu bedauern, dass Frankreich immer noch an seinem ein-
seitigen Standpunkt festhält und die admission temporaire
für gefärbte Seiden verwoigert. Die deutsche Veredlung«-
industrie machte seit Jahren Anstrengungen, um diesem

für sie so nachteiligen Zustand ein Ende zu machen ;

auch die Schweiz hat Einwendungen erhoben und die Neu-

regelung unserer Handelsbeziehungen zu Frankreich wird
biefür erneuten Anlass bieten.

In den beiden letzten Jahren wurde in der Schweiz,
mit Benutzung des Veredlungsvorkebrs Seide gefärbt für
Fabrikanten in

190+ 1903

Deutschland kg. 170,100 116,700

Italien „ 163,900 147,200

Oesterreich-Ungarn „ 35,500 22,800

Frankreich „ 100 200

Total kg. 369,500 286,900

Zu den im Veredelungsverkehr gefärbten Seiden sind
diejenigen Quantitäten hinzuzuzählen, bei deren Ausfuhr
der ausländische Eingangszoll entrichtet wurde ; man er-
hält auf diese Weise die G e s a m t z i ff e r der f ii r au s -

ländische Rechnung in d er Sc h we iz gefärbten
Seide, nämlich für

Deutschland
Italien
Oesterreich-Ungarn
Frankreich

kg-
1904

345,600
171,900
83,800

900

1903
292,000
160,000
57,400

600

510,000Total kg. 602,200
Diese Ziffern umfassen nur die gefärbten Ouvrées ;

die paar Tausend kg. Grège und Florettseide spielen
keine Rolle, ebensowenig die kleinen Posten Seide, die
für spanische und portugiesische Firmen gefärbt wurden.

Wie die ausländische, macht sich auch die Schwei-
zerische Fabrik den Veredlung«verkehr zu Nutze; die
Quantitäten, für welche der schweizerische Eingaugszoll
bezahlt wurde, sind unbedeutend. In den beiden ver-
gangenen Jahren wurde für schweizerische Rech-
nung Seide gefärbt (Veredlungsverkehr und zoll-
Pflichtiger Verkehr inbegriffen) in

Deutschland
Frankreich
Italien

kg.
1904

90,800
83,100

1,400

1903
70,100
92,700

1,300

Total kg. 175,300 182,300
Es ist für die Leistungsfähigkeit unserer Färberei

ebenfalls bezeichnend, dass die heimische Fabrik, der die
Produktion der ausländischen Konkurrenz zollfrei zur
Verfügung steht, immer mehr in derSchweiz selbst färben lässt ;

noch im Jahre 1902 wurden nicht weniger als 318,000 kg.
Seide von der schweizerischen Weberei auswärts vergeben,
heute, trotz vermehrten Bedarfes sind es nur noch 175,000

kg., d. h. etwas mehr als die Hälfto.
Der Veredlungsverkehr umfasst auch die Behandlung

von S eidenge web en. Im Jahre 1904 wurden in der
Schweiz, hauptsächlich für Rechnung deutscher und italieni-
scher Firmen seidene und halbseidene Stoffe

gefärbt und appretiert kg. 40,400
bedruckt „ 1,600

zylindriert „ 6,700
bestickt „ 9,900

Zweifellos wurde für ansehnliche Quantitäten der
niedrige schweizerische Eingaugszoll bezahlt, so dass die

angeführten Ziffern nicht den Gesamtvorkehr zum Aus-
druck bringen.

Schweizerische Firmen lassen, mit Zuhülfenahme des

Veredlungsverkehrs, namentlich halbseidene Gewebe in
Italien färben und reinseidene Stoffe in Frankreich und
Deutschland appretieren; os handelt sich jedoch dabei nur
um unbedeutende Posten.

Firmen-Nachrichten.
Schweiz. — Zürich. — Seidentrocknung«-

Anstalt Zürich A.-G. Die am 13. ds. abgehaltene
GeneralVersammlung der Seiden trocknungsanstal t genehmigte
die vom Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 1904/05
vorgeschlagene Dividende von 25 Prozent; sie billigte
ebenso den Antrag, einen bis dahin zurückgelegten Amortisa-
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